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5.1 Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gleichstellungsausschuss nimmt die Ausführungen zu der geplanten Umset-
zung des Prostituiertenschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen und das durchge-
führte Kostenfolgeabschätzungsverfahren sowie dessen Ergebnis zur Kenntnis. 

 
2. Der Gleichstellungsausschuss fordert die Landesregierung auf, auch eine Finanzie-

rung der übertragenen Aufgaben ab dem Jahr 2018 sicherzustellen. Die Kosten der 
Aufgabenübertragung müssen auf Grundlage der nordrhein-westfälischen Konnexi-
tätsregelung den Kommunen dauerhaft – also auch in den Folgejahren – erstattet 
werden. 
 
 

5.2 Begründung: 
 

Wie in der 41. Sitzung des Gleichstellungsausschuss erläutert, muss eine Umsetzung 
des Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in 
der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz) in Nordrhein-
Westfalen bis zum 01.07.2017 erfolgen. Dementsprechend hat das zuständige Mi-
nisterium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-
Westfalen (MGEPA NRW) einen Rechtsverordnungsentwurf vorgelegt, nach dem die 
Kreise und die kreisfreien Städte die neuen Aufgaben zu übernehmen haben. Dabei 
geht es zum einen um die Anmeldung aller Prostituierten und Prostitutionsgewerbe 
beim Ordnungs- bzw. beim Gewerbeamt sowie um die halb- bzw. jährlichen ge-
sundheitlichen Beratungen. 
 
Zu den weiteren Inhalten des Gesetzes kann auf den Vorbericht zu TOP 8 (Verschie-
denes) der 40. Sitzung sowie zu TOP 6 (Prostituiertenschutzgesetz) der 41. Sitzung 
des Gleichstellungsausschusses verwiesen werden. 
 
Parallel zur Schaffung der Rechtsverordnung hat in NRW ein Kostenfolgeabschät-
zungsverfahren nach dem Konnexitätsausführungsgesetz in Abstimmung mit den 
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kommunalen Spitzenverbänden stattgefunden. Dabei wurde ermittelt, dass sich die 
Kosten der Einführung und Durchführung der neuen Aufgaben im ersten Jahr (2017) 
auf knapp 6,4 Mio. Euro, im Jahr 2018 (ohne den Einführungsaufwand) auf gut 2 
Mio. Euro, im Jahr 2019 auf gut 2,9 Mio. Euro belaufen werden. Mit dem Land konn-
te nur darüber eine Einigung geschaffen werden, dass die Kosten für das Jahr 2017 
vom Land übernommen werden. Darüber hinaus wurde zwischen den kommunalen 
Spitzenverbänden und dem MGPEA NRW vereinbart, Ende 2018 eine Evaluation der 
Kosten für das Jahr 2018 und die Folgejahre durchführen. Allerdings konnte zwi-
schen Land und kommunalen Spitzenverbänden keine Einigung über die Frage er-
zielt werden, ob das Land auch im Jahr 2018 und den Folgejahren weiterhin dazu 
verpflichtet ist, die anfallenden Kosten den Kommunen zu erstatten. Dementspre-
chend konnte kein Konsens zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden er-
reicht werden. 
 
Die schriftliche Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände, über die wir be-
reits per Mitteilungsnotiz vom 22.02.2017 unsere Mitglieder informiert haben, ist 
dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt. Darüber hinaus haben wir die letzte Stel-
lungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zum Kon-
sensgespräch über die Kostenfolgeabschätzung vom 01.03.2017 dem Vorbericht als 
Anlage 2 beigefügt. 
 
Über weitere aktuelle Entwicklungen zu der Thematik wird im Gleichstellungsaus-
schuss mündlich berichtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


